
  

  

  

 

Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 
 

Im Dezember 2018 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

die steuerliche Berücksichtigung eines Verlusts 
aus dem Verkauf von Aktien hängt nicht von 
der Höhe der anfallenden Veräußerungskosten 
ab. Wir stellen Ihnen dazu eine erfreuliche Ent-
scheidung vor. Außerdem geht es diesmal im Zu-
sammenhang mit einem Baukostenzuschuss für 
die Herrichtung gemieteter Praxisräume einer 
Ärzte-GbR um den Vorsteuerabzug. Der Steu-
ertipp befasst sich mit Arbeitsverträgen zwi-
schen nahen Angehörigen. 

Aktienverluste  

Verkaufspreis- und Transaktionskosten-
höhe dürfen keine Rolle spielen 

Wenn Sie Verluste aus dem Verkauf von Aktien 
erzielen, können Sie diese steuerlich nur mit Ge-
winnen aus Aktienverkäufen verrechnen (eigener 
Verlustverrechnungskreis). Sofern Sie im Ver-
lustentstehungsjahr keine entsprechenden Gewin-
ne realisiert haben, trägt das Finanzamt die Ver-
luste grundsätzlich in die Folgejahre vor. Sie 
können später mit Gewinnen aus künftigen Ver-
äußerungsgeschäften verrechnet werden, und der 
Steuerspareffekt geht nicht verloren. 

Der Fiskus berücksichtigt den Verlust aus einer 
Aktienveräußerung aber steuerlich nicht, wenn 
der Veräußerungspreis der Aktien die anfallenden 
Veräußerungskosten (Transaktionskosten) er-
reicht oder unterschreitet. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat dieser Sichtweise nun jedoch eine Ab-
sage erteilt. Er hat entschieden, dass eine steuerli-

che Verlustanerkennung weder von der Höhe des 
Veräußerungspreises noch der Veräußerungskos-
ten abhängen darf. 

Im Urteilsfall hatte ein Anleger ein Aktienpaket 
zum Preis von knapp 5.800 € erworben und Jahre 
später für nur 14 € verkauft. Von diesem beschei-
denen Verkaufspreis sah er allerdings keinen ein-
zigen Cent, weil das eingeschaltete Kreditinstitut 
noch Transaktionskosten von 14 € einbehielt. Der 
Anleger wollte den Veräußerungsverlust von et-
wa 5.800 € steuermindernd abziehen, was sein 
Finanzamt allerdings ablehnte. 

Der BFH hat den Verlust jedoch anerkannt, weil 
jede entgeltliche Übertragung des (wirtschaftli-
chen) Eigentums auf einen Dritten eine steuer-
lich relevante Veräußerung darstellt. Weitere  
Voraussetzungen - wie eine bestimmte Höhe des 
Veräußerungspreises oder der Veräußerungskos-
ten - nennt das Gesetz nicht, so dass die ein-
schränkende Regelung der Finanzverwaltung 
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keinen Bestand haben kann. Der BFH hat übri-
gens auch einen steuerlichen Gestaltungsmiss-
brauch ausgeschlossen. Anlegern steht es seiner 
Ansicht nach grundsätzlich frei, ob, wann und mit 
welchem Ertrag sie Wertpapiere erwerben und 
wieder veräußern. 

Baurechnungen  

Kein Vorsteuerabzug des Mieters 

Reicht ein Mieter die Aufwendungen für Bau-
maßnahmen an den Vermieter weiter, liegt kein 
Leistungsaustausch vor. Der Mieter hat keinen 
Anspruch auf Vorsteuerabzug aus den Baurech-
nungen, wenn er die gemieteten Räume für steu-
erfreie Umsätze nutzt. 

In einem vom Finanzgericht Sachsen entschiede-
nen Fall ging es um eine augenärztliche Gemein-
schaftspraxis, die in gemieteten Räumlichkeiten 
eine Tagesklinik betreiben und ambulante Opera-
tionen vornehmen wollte. Für die Renovierung 
der Räume verpflichtete sich die Vermieterin zur 
Zahlung eines Baukostenzuschusses in Höhe 
von 500.000 € zuzüglich Umsatzsteuer. Die Au-
genärzte beauftragten und bezahlten die Baufir-
men. Zudem machten sie aus den Baurechnungen 
einen Vorsteuerabzug in Höhe von 95.000 € gel-
tend. Die Kosten (inkl. Umsatzsteuer) berechne-
ten sie dem Vermieter.  

Der Mietvertrag sah bei Vertragsende keine 
Rückbauverpflichtung des Mieters vor. Ferner 
hatten die Ärzte keinen Anspruch auf Entschädi-
gung, da die Ausbaumaßnahmen mit dem Bau-
kostenzuschuss abgegolten waren. 

Das Finanzamt versagte im Rahmen einer Um-
satzsteuer-Sonderprüfung den Vorsteuerabzug 
aus den Bauleistungen. Die Umsatzsteuer setzte 
es aber dennoch fest, weil es sich hier um einen 
unberechtigten Steuerausweis handelte. 

Die Klage blieb erfolglos. Nach dem Mietvertrag 
sei die Vermieterin verpflichtet, den Umbau der 
Praxisräume vorzunehmen. Insofern hätten die 
Ärzte mit dem Durchreichen von Praxiseinbauten 
an die Vermieterin keine umsatzsteuerbare Leis-
tung erbracht. Somit liege kein steuerbarer 
Vorgang vor. Die Umsatzsteuer schuldeten den-
noch die Ärzte, da sie unberechtigt ausgewiesen 
worden sei. Eine Berichtigung der Rechnungen 
hätten die Ärzte bis dato nicht vorgenommen. 
Der Vorsteuerabzug komme nicht in Betracht, da 
die Durchreichung der Baukosten nicht umsatz-
steuerbar sei und die Ärzte umsatzsteuerfreie 
Umsätze erzielt hätten. 

Hinweis: Das Revisionsverfahren ist beim 
Bundesfinanzhof anhängig. 

Geschenk  

Keine Schenkungsteuer bei Einladung 
zu einer Luxuskreuzfahrt 

Stellen Sie sich vor, jemand würde Sie zu einer 
mehrmonatigen Luxuskreuzfahrt einladen. An 
sich ist das eine schöne Vorstellung, oder? Aller-
dings würde sich dann die Frage stellen, ob das 
eine steuerpflichtige Schenkung ist. Jede frei-
gebige Zuwendung unter Lebenden, soweit der 
Bedachte bereichert wird, gilt nämlich als Schen-
kung. Ob für eine solche Reise Schenkungsteuer 
anfällt, hat kürzlich das Finanzgericht Hamburg 
(FG) geklärt. 

Der Kläger unternahm mit seiner Lebensgefährtin 
eine mehrmonatige Weltreise, die er für beide ge-
bucht hatte. Für die Kreuzfahrt in der Luxuskabi-
ne hatte er ca. 500.000 € bezahlt. Im Laufe der 
Reise bat der Kläger das Finanzamt um eine 
schenkungsteuerrechtliche Beurteilung. Das Fi-
nanzamt forderte ihn infolgedessen auf, eine 
Schenkungsteuererklärung einzureichen. Der 
Kläger gab die Erklärung ab und setzte eine Zu-
wendung von ca. 25.000 € für die anteiligen Kos-
ten der Anreise und der Ausflüge für die Lebens-
gefährtin an. Zudem kündigte er an, dass er die 
Schenkungsteuer übernehmen werde. Das Fi-
nanzamt war aber der Ansicht, dass die Hälfte 
der Gesamtkosten als steuerpflichtiger Erwerb 
zu berücksichtigen sei. 

Das FG hat dem Kläger Recht gegeben. Die Mit-
nahme auf die Kreuzfahrt ist keine freigebige 
Zuwendung. Hierfür wäre eine Vermögensver-
schiebung, d.h. eine Vermögensminderung auf 
der Seite des Zuwendenden und eine Vermö-
gensmehrung auf der Seite der Bedachten erfor-
derlich. Der Kläger hatte seiner Lebensgefährtin 
zwar ein eigenes Forderungsrecht auf Durchfüh-
rung der Reise gegenüber dem Veranstalter ver-
schafft, das führte aber nicht zu ihrer Bereiche-
rung in erforderlichem Maße. Das Recht war 
nicht frei verfügbar, sondern daran geknüpft, den 
Kläger auf der Reise zu begleiten. Die Mitnahme 
auf die Kreuzfahrt ist daher eher als eine im eige-
nen Interesse des Klägers liegende Gefälligkeit zu 
beurteilen. In diesem Fall liegt also keine Vermö-
gensmehrung vor, sondern ein gemeinsamer Kon-
sum der Reise. Das Gleiche gilt für die Kosten 
der Anreise und der Ausflüge. 

Gesetzliche Krankenkasse  

Prämie bei Selbstbehalt mindert  
absetzbare Sonderausgaben 

Bonusleistungen, die gesetzlich Krankenversi-
cherte von ihrer Krankenkasse als Kostenerstat-
tung zur Förderung eines gesundheitsbewussten 
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Verhaltens erhalten haben, mindern nicht ihre ab-
setzbaren Krankenversicherungsbeiträge. So hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) 2016 entschieden. 
Zu einem anderen Ergebnis ist der BFH nun für 
Prämien gekommen, die gesetzliche Krankenkas-
sen ihren Mitgliedern aufgrund von Tarifen mit 
Selbstbehalt auszahlen.  

Im Streitfall hatte sich ein gesetzlich Krankenver-
sicherter für einen Wahltarif entschieden, der ei-
ne Prämienzahlung von bis zu 450 € pro Jahr 
vorsah. Im Gegenzug musste er einen Selbstbe-
halt von maximal 550 € pro Jahr tragen. Der Ver-
sicherte hatte 2014 eine Prämie von 450 € erhal-
ten. Sein Finanzamt war der Meinung, dass er 
diese Zahlung von seinen absetzbaren Kranken-
versicherungsbeiträgen abziehen müsse, so dass 
sich sein Sonderausgabenabzug mindere. Der 
BFH ist dieser Sichtweise gefolgt:  

Prämienzahlungen einer gesetzlichen Kranken-
kasse, die auf einem Wahltarif beruhen, sind von 
den Sonderausgaben abzuziehen. Die Prämien 
sind als Beitragsrückerstattung zu werten, weil 
sie die wirtschaftliche Belastung des Versicherten 
reduzieren. Sie sind anders zu beurteilen als Bo-
nusleistungen für gesundheitsbewusstes Verhal-
ten, die eine Erstattung selbstgetragener Krank-
heitskosten darstellen und nicht unmittelbar mit 
den geleisteten Krankenversicherungsbeiträgen 
zusammenhängen. Die Prämienzahlungen hinge-
gen beruhen auf der Übernahme des Risikos, der 
Krankenkasse weitere (der Höhe nach begrenzte) 
Beitragszahlungen leisten zu müssen. 

Privatklinik  

Pflicht zum Hinweis auf Nichterstattung 
der privaten Krankenversicherung? 

Im Rahmen der Leistungserbringung im Gesund-
heitswesen werden steuerliche Themen oftmals 
stiefmütterlich behandelt. Das mag daran liegen, 
dass für entsprechende Heilbehandlungen im am-
bulanten und stationären Bereich Privilegien be-
stehen, nach denen Umsatzsteuer üblicherweise 
nicht anfällt. Grundsätzlich stellt sich hier die 
Frage der Erstattung der Umsatzsteuer durch pri-
vate Krankenversicherer für stationäre Behand-
lungen. In diesem Zusammenhang ergeben sich 
viele Rechtsfragen, zum Beispiel die Informati-
onspflicht des Trägers einer Privatklinik über Er-
stattungsschwierigkeiten und dessen Votieren für 
die Umsatzsteuer. 

In einem Streitfall vor dem Landgericht Berlin 
ging es um einen Behandlungsvertrag zwischen 
Privatklinik und Privatpatient. Dieser Vertrag be-
inhaltete unter anderem die Verpflichtung zur 
Zahlung der Umsatzsteuer. Die Beteiligten strit-

ten darüber, ob der Träger der Privatklinik den 
Patienten über eine mögliche Nichterstattung der 
Umsatzsteuer durch die Krankenversicherung in-
formieren musste. Im Rahmen einer vertragli-
chen Nebenpflicht hat der Behandelnde den Pa-
tienten über Kosten, die die Versicherung nicht 
übernimmt, zu informieren. Voraussetzung ist, 
dass er darüber positive Kenntnis hat. Allerdings 
ist zu beachten, dass sich bei Privatpatienten der 
Deckungsschutz nicht aus dem Gesetz ergibt, 
sondern im Einzelfall nach den konkreten Bedin-
gungen des Versicherungsvertrags der jeweiligen 
Versicherungsgesellschaft. 

Der Träger der Privatklinik hatte im Urteilsfall 
weder Kenntnis davon, dass die Versicherung des 
Privatpatienten die Umsatzsteuer nicht überneh-
men würde, noch hatte er konkrete Anhaltspunk-
te, daran zu zweifeln. Aus dem Vertragsverhältnis 
ergab sich demnach auch unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes von Treu und Glauben keine 
Pflicht des Trägers der Privatklinik, alle Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, um dem Patienten die 
Zahlung der Umsatzsteuer zu ersparen. Schließ-
lich war die Umsatzsteuer in dem Vertrag aus-
drücklich ausgewiesen, so dass der Patient aus-
reichende Klarheit über seine Zahlungsverpflich-
tung hatte. Eine Pflichtverletzung des Trägers der 
Privatklinik war daher nicht erkennbar. 

Hinweis: Wir beraten Sie gerne in Fragen der 
umsatzsteuerlichen Behandlung von Leistun-
gen, die in Einrichtungen im Gesundheitsbe-
reich erbracht werden. 

Insolvenz  

Wann steht ein Darlehensausfall fest? 

Privatpersonen nehmen nicht nur Darlehen auf, 
sondern vergeben auch welche. In den letzten 
Jahren haben sich sogar Online-Plattformen etab-
liert, auf denen Kredite zwischen Privatleuten 
vergeben werden. Die Einnahmen hieraus sind 
regelmäßig steuerpflichtige Kapitalerträge. Doch 
was passiert, wenn der Schuldner nicht mehr 
zahlt? Hierzu muss man wissen, dass der Unter-
gang einer Forderung durchaus steuerlich be-
rücksichtigt werden kann. Mit einem solchen 
Verlust kann man jedoch nur Gewinne aus der-
selben Einkunftsart ausgleichen. Das Finanzge-
richt Düsseldorf (FG) hat im Zusammenhang mit 
dem Ausfall eines privaten Darlehens geklärt, ob 
und zu welchem Zeitpunkt (überhaupt) ein Ver-
lust eingetreten ist. 

Im Streitfall reichte die Anmeldung zur Insolvenz 
bzw. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht 
aus, um von einem endgültigen Verlust der For-
derung auszugehen. Dazu muss nämlich festste-



Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 12/18, Seite 4 
 
hen, dass es mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu weiteren Zah-
lungen des Darlehensnehmers an den Darlehens-
geber kommen wird. Das ist zum Beispiel dann 
anzunehmen, wenn das Insolvenzverfahren man-
gels Masse abgewiesen wurde. 

Eine andere Möglichkeit - sofern das Insolvenz-
verfahren tatsächlich durchgeführt wird - ist eine 
Erklärung des Insolvenzverwalters, dass keine 
weiteren Zahlungen zu erwarten sind. Diese Mit-
teilung kann in zweierlei Form gegeben werden. 
Nur wenn der Insolvenzverwalter die sogenannte 
Masseunzulänglichkeit anzeigt, steht laut FG ein 
endgültiger Untergang des Darlehens mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest. Die 
zweite Form der Anzeige der Masseunzuläng-
lichkeit ist eher unsicher. Sie würde den Anforde-
rungen an einen endgültigen Darlehensuntergang 
möglicherweise nicht gerecht werden; das FG hat 
diese Frage offengelassen. Die Eheleute im 
Streitfall jedenfalls konnten ihren Verlust aus 
Kapitalerträgen zum Zeitpunkt der Masseunzu-
länglichkeitserklärung geltend machen. 

Hinweis: Müssen auch Sie sich mit dem Un-
tergang einer Forderung auseinandersetzen? 
Gerne können wir für Sie die steuerlichen 
Konsequenzen beleuchten und Ihre Rechte 
beim Finanzamt geltend machen. 

Einsichtnahme  

(Finanz-)Behörden können Bankdaten 
abrufen 

Finanzbehörden und bestimmte andere Behörden 
können Kontostammdaten über ein Kontenab-
rufverfahren einsehen, ohne dass die Kreditin-
stitute von den Abrufen Kenntnis erhalten. Bei-
spielsweise im Jahr 2017 haben die Behörden 
520.662 Abfragen durchgeführt. 

Erfasst werden alle inländischen Konten und 
Wertpapierdepots. Zu den einsehbaren Daten 
gehören: die Kontonummer, das Eröffnungs- und 
Auflösungsdatum eines Kontos sowie der Vor- 
und Nachname, die Adresse und das Geburtsda-
tum des Kontoinhabers, der Verfügungsberech-
tigten oder der wirtschaftlich Berechtigten. Kon-
tobewegungen oder Kontostände können dagegen 
nicht direkt abgerufen werden. Die Kontoabfrage 
gibt also nur Auskunft darüber, bei welchen Kre-
ditinstituten jemand Konten oder Depots unter-
hält. Die Kontostammdaten dürfen die Behörden 
zu verschiedenen Zwecken einsehen, zum Bei-
spiel zur Gewährung von Sozialhilfe, Wohngeld 
und BAföG und zur Überprüfung der Angaben in 
der Steuererklärung. 

Führt das Finanzamt einen Kontenabruf durch, 
informiert es den Steuerzahler darüber im Vo-
raus, sofern dies für die Ermittlungen nicht 
nachteilig ist. Wurde es fündig und stellt der 
Steuerzahler seine Kontoinformationen daraufhin 
nicht zur Verfügung, darf das Finanzamt bei der 
Bank sogar die Kontoauszüge mit den Konto-
ständen und Kontobewegungen anfordern. 

Steuertipp  

Ehegattenarbeitsverhältnis muss  
ausreichend belegt werden 

Mit seiner Ehefrau oder seinem Ehemann ein Ar-
beitsverhältnis einzugehen, ist nicht verboten. Al-
lerdings legt das Finanzamt in solchen Fällen 
immer besonderes Augenmerk auf die Ausgestal-
tung des Arbeitsverhältnisses. Ist es fremdüblich 
und wird es überhaupt durchgeführt? Mitunter 
werden solche Arbeitsverhältnisse nämlich fin-
giert, um steuerliche oder sozialversicherungs-
rechtliche Vorteile zu erlangen. Wer seinen Ehe-
partner einstellt, sollte sich dieses Problems be-
wusst sein: Der Nachweis, dass alles seine Ord-
nung hat, obliegt dem Arbeitgeber. 

Das musste auch ein Steuerzahler erfahren, der 
für seinen Geschäftsbetrieb unter anderem seine 
Ehefrau beschäftigte. Zunächst war er vor dem 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) mit dem Ab-
zug der Lohnkosten gescheitert, weil es keine 
Stundennachweise der Ehefrau gab. Im Folge-
jahr 2014 scheiterte er mit seiner Klage, weil die 
mittlerweile angefertigten Stundenzettel nicht 
aussagekräftig genug waren. 

Das Arbeitsverhältnis war ohne feste Arbeitszei-
ten vereinbart worden. Die Ehefrau konnte quasi 
kommen, wann sie wollte. Nur Stundenzettel, auf 
denen nicht dokumentiert war, welche Arbeiten 
sie erledigt hatte, sollten der Nachweis für die er-
brachte Arbeitszeit sein. Das reichte dem FG 
nicht aus. Ein außenstehender Dritter konnte 
nicht erkennen, ob die Ehefrau tatsächlich gear-
beitet hat. Daher erkannte das FG das Arbeitsver-
hältnis als Ganzes nicht an. Die Lohnkosten wur-
den gestrichen und der Steuerzahler musste er-
heblich mehr Einkünfte versteuern. 

Hinweis: Der Kläger hat gegen das Urteil Re-
vision eingelegt. Das letzte Wort hat nun der 
Bundesfinanzhof. 

Mit freundlichen Grüßen 
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